
 

 

Rubrik: Gerichtliche Entscheide und Vorladungen im SHAB 
Unterrubrik: Weiterer Gerichtsentscheid 
Publikationsdatum: SHAB 04.11.2021 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 04.12.2021 
Meldungsnummer: UV02-0000001293 
 

Publizierende Stelle 
Stadt Zürich - Friedensrichteramt Kreise 7 + 8, Dufourstrasse 35, 8008 Zürich

Gerichtlicher Entscheid Fux Aktien - Gesellschaft 
gegen Guido Rake

Klagende Partei:  
Fux Aktien - Gesellschaft 
CHE-107.834.030 
Stauffacherstrasse 16 
8004 Zürich 

Beklagte Partei:  
Guido Rake 
Staatsbürgerschaft: Deutschland 
Geburtsdatum: 02.02.1965 
Voltastrasse 69  
8044 Zürich 

Angaben zum gerichtlichen Entscheid:  
Die Friedensrichterin erkennt:  

Die beklagte Partei wird verpflichtet der klagenden Partei CHF 640.00 nebst CHF 193.30 
Betreibungskosten zu bezahlen.  
In der Betreibung Nr. 193492 des Betreibungsamtes Zürich 7 (Zahlungsbefehl vom 
19.03.2021) wird der Rechtsvorschlag im Umfang von CHF 640.00 aufgehoben. 

Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 240.00 festgesetzt. 

Verlangt keine der Parteien eine schriftliche Begründung des Urteils, so ermässigt sich die 
Gerichtsgebühr auf zwei Drittel. 

Die beklagte Partei wird verpflichtet, der klagenden Partei eine Prozessentschädigung 
von CHF 80.00 zu bezahlen 

Die Kosten werden der beklagten Partei auferlegt. 

Dieser Entscheid erwächst in Rechtskraft, wenn nicht innert 10 Tagen von der Zustellung 
an von einer Partei schriftlich eine Begründung verlangt wird. Wird eine Begründung 



verlangt, läuft den Parteien die Frist von 30 Tagen zur Beschwerde ab Zustellung des 
begründeten Entscheides. 

Geschäftsnummer: GV.2021.00223 / SB.2021.00276 

Entscheiddatum: 06.10.2021 

Gerichtliche Entscheidinstanz:  
Friedensrichteramt 7/8 

Kontaktstelle:  
Stadt Zürich - Friedensrichteramt Kreise 7 + 8, 
Dufourstrasse 35,  
8008 Zürich
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